
 

 

Hinweise für die Teilnahme an Mehrtages- und 

Sonntagsfahrten 

 
Da die Organisator/innen der o.g. Fahrten in der Regel finanzielle Verpflichtungen 

eingehen, gelten in der Radsportabteilung folgende Regeln und die Teilnehmer/innen an 

diesen Fahrten erkennen sie bei der Anmeldung an. 

 

 

1. Bei der Abmeldung von einer bereits angemeldeten Veranstaltung können Kosten 

entstehen, die je nach zeitlichem Abstand unterschiedlich hoch sein können. Diese 

Unkosten sind der Abteilung anteilig zu ersetzen. 

 

2. Bei vorzeitigen nicht durch die Abteilung zu vertretenden Abreisen besteht kein 

Anspruch auf Rückzahlung. 

 

 

3. Alle Vereinsmitglieder sind bei den o.g. Veranstaltungen im Rahmen der 

Sportunfallversicherung des LSB Hessen e.V. versichert. Darüber hinausgehende 

Ansprüche entstehen im Bedarfsfall nicht. Die Abteilung empfiehlt eigene Unfall- 

und Haftpflichtversicherungen abzuschließen, falls nicht vorhanden. 

 

 

4. Die im Programmheft genannten Preise entsprechen denen zum Zeitpunkt der 

Erstellung und können im Einzelfall geringfügig abweichen. 

 

 

5. Die Mehrtagesfahrten werden bereits bei der Jahresabschlussfeier im Vorjahr 

bekannt gegeben. Hier liegen dann auch Anmeldelisten aus, denn die Unterkünfte 

müssen frühzeitig gebucht werden. 


